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Betriebliche Vorsorge: 
Das Wichtigste für das Jahr 

2026 auf einen Blick 

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die wichtigsten Zahlen und Fakten zu Ihrer  
betrieblichen Vorsorge.

Aktuelle Kennzahlen

Verzinsung 2025
Per 31.12.2025 werden die Altersguthaben der Versicherten 
insgesamt mit 4,0 % verzinst.

Verzinsung 2026
Für 2026 liegt der Basiszinssatz für unterjährige Mutationen 
bei 0,5 %. Abhängig von der Performance und dem Deckungs-
grad gegen Ende Jahr entscheidet der Stiftungsrat über die 
Zusatzverzinsung per 31.12.2026.

Rentenumwandlungssatz
Bei Pensionierungen im Jahr 2026 beträgt der Rentenum-
wandlungssatz 5,9 % für Frauen und Männer mit Rentenalter 
65 und mitversicherter, anwartschaftlicher Partner- und 
Pensionierten-Kinderrente.

Wie bereits angekündigt passt die Stiftung den Umwandlungs-
satz bis 2028 in kleinen Schritten um jährlich 0,1 % auf 5,7 % 
an.  Damit stärkt sie die Generationenfairness und eröffnet 
den Versicherten die Aussicht auf eine langfristig attraktive 
Verzinsung.

2025 2026 2027 2028
Alter 65 6,0 % 5,9 % 5,8 % 5,7 %

Die Pensionierung findet immer zum 1. des Monats nach Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses statt. Die genannten Werte 
beziehen sich dabei auf Pensionierungen, die direkt auf den 
Monatsersten nach dem 65. Geburtstag erfolgen. Erfolgt die 

Pensionierung zu einem anderen Zeitpunkt, wird der Um-
wandlungssatz jeweils auf den Monat genau berechnet. Weite-
re Informationen finden Sie im Merkblatt 
«Umwandlungssätze».

Auf myAXA können versicherte Personen ihre zukünftige  
Altersrente simulieren und mehr über ihre Altersvorsorge 
erfahren.

Gesetzliche Vorgaben und Beiträge

Grenzbeträge der betrieblichen Personalvorsorge (BPVG)
Die Grenzbeträge bleiben für 2026 unverändert. Sie finden die 
aktuellen Werte im Merkblatt «Aktuelle Grenzbeträge».

Elternzeit und Elterngeld
Am 01. Januar 2026 traten im Fürstentum Liechtenstein die 
neuen Regelungen zur Elternzeit und zum Elterngeld in Kraft. 
Das Elterngeld ist auch für die betriebliche Vorsorge von Be-
deutung. In den Vorsorgereglementen unserer Stiftung ist das 
Elterngeld wie folgt festgehalten:
•	 Ziffer 13.3: Während des Bezugs von Elterngeld behält der 

bisherige versicherte Lohn seine Gültigkeit.
•	 Ziffer 17.3: Während des Bezugs von Elterngeld erfolgen kei-

ne Altersgutschriften.
•	 Ziffer 41.4: Während des Bezugs von Elterngeld erhebt die 

Stiftung keine Sparbeiträge. Bei der letzten Lohnzahlung vor 
dem Bezug von Elterngeld hat der Arbeitgeber die Risiko- 
und Kostenbeiträge der versicherten Person zurückzubehal-
ten und zusammen mit seinen eigenen Beiträgen der Stif-
tung zu vergüten.

https://www.axa.ch/servlets/external/docstoredocument?accesscode=al45t
https://www.axa.ch/servlets/external/docstoredocument?accesscode=al45t
http://myAXA.ch
https://www.axa.ch/servlets/external/docstoredocument?accesscode=al97h
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Im Merkblatt «Elternzeit» sind die wichtigsten Informationen 
zu diesem Thema für Sie zusammengefasst.

Wichtig: Die Elternzeit teilt sich in zwei Monate mit Lohnersatz 
und zwei Monate ohne Lohnersatz auf. In den zwei Monaten 
ohne Lohnersatz besteht keine Sozialversicherungspflicht. 
D. h. die Risiken Invalidität und Tod sind während dieser zwei 
Monate nicht abgesichert. Die Versicherten können sich je-
doch freiwillig gegen diese Risiken absichern. Dafür ist eine 
vorgängige Meldung über den Arbeitgeber notwendig. Nur so 
sind die Versicherten und Ihre Angehörigen optimal 
abgesichert. 

Sicherheitsfonds
Der Beitrag für den Sicherheitsfonds beträgt wie bereits im 
Vorjahr 0,003 % der Freizügigkeitsleistungen aller aktiv  
versicherten Personen per Jahresende.

Weitere Neuigkeiten Ihrer Stiftung

Kennzahlen, Aktuelles und Links
Damit Sie stets auf dem Laufenden sind, gibt es auf der Web-
site der Stiftung einen neuen Bereich. Unter «Kennzahlen, Ak-
tuelles und Links» finden Sie jederzeit die neusten Kennzahlen 
und Performancedaten, aktuelle Meldungen Ihrer Stiftung so-
wie weiterführende Links. Schauen Sie regelmässig online 
vorbei.

Immer für Sie da – direkt vor Ort in Schaan
AXA Geschäftsstelle Vorsorge & Vermögen, Liechtenstein
Zollstrasse 20
9494 Schaan
Tel. +423 237 76 80
schaan.vorsorge@axa.ch

Haben Sie Fragen zu Ihrer Vorsorgelösung? Kommen Sie  
vorbei oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie!

Sie finden alle Informationen und  
Reglemente online unter  
AXA-stiftung-betriebliche-vorsorge.li

https://www.axa.ch/servlets/external/docstoredocument?accesscode=aomvi
https://www.axa.ch/content/axa-li/de/axa-liechtenstein/bpvg-kennzahlen-aktuelles.html
https://www.axa.ch/content/axa-li/de/axa-liechtenstein/bpvg-kennzahlen-aktuelles.html
http://AXA-stiftung-betriebliche-vorsorge.li
http://AXA-stiftung-betriebliche-vorsorge.li

